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Das Jahressteuer
gesetz 1996

1 £a
Wolfgang Schaft

Der Verm ittlungsausschuß von Bundestag und Bundesrat hat Ende Juli den Kom prom iß 
zw ischen der Koalition und der SPD zum  sogenannten Jahressteuergesetz 1996 geb il

ligt, das nun im Septem ber m it einem Nettoentlastungsvolum en von knapp 19 Mrd. DM von 
Bundestag und Bundesrat verabsch iedet werden soll. Vorausgegangen w a re in  m onate lan
ges H ickhack zw ischen Regierung und O pposition  über die Kernpunkte des Steuerpaketes, 
insbesondere über die Höhe des steuerfreien Existenzm in im um s sow ie den Um fang und 
die Ausgestaltung des - im ursprünglichen Entwurf n icht enthaltenen -  Fam ilien le istungs
ausgleichs. Die anfangs ebenfa lls eingeplante sogenannte d ritte  Stufe der Reform der Un
ternehm ensbesteuerung, die die Abschaffung der G ew erbekapita lsteuer und die Senkung 
der G ewerbeertragsteuer vorsah und durch eine Verschlechterung der A bschre ibungsbe
d ingungen aufkom m ensneutra l gehalten werden sollte, b lieb schon vor W ochen im ersten 
Verm ittlungsverfahren auf der Strecke. Sie soll im Herbst erneut verhandelt werden, a ller
d ings zusam m en m it Vorschlägen zu einer stärkeren U m w eltorien tierung des S teuer
system s.

Die Koalition hat angesichts des zeitlichen Drucks durch die Vorgabe des Verfassungs
gerich ts beim  Existenzm inim um  und der W iderstände in der SPD allzu schnell darauf ve r
z ich te t, bereits m it dem  Jahressteuerpaket einen w achstum sorien tie rten  Reform akzent bei 
der U nternehm ensbesteuerung zu setzen. Überdies ist für die Zukunft zu befürchten, daß 
angesichts der anhaltend heftigen, zum Teil sehr kontrovers und ideo log iebefrach te t ge 
führten D iskussion über eine „Ö ko log is ie rung“ des S teuersystem s die Verquickung von 
Ö ko- und Unternehm ensteuerreform  die w achstum spo litisch  dringend gebotene A bscha f
fung der G ewerbesteuer noch w e ite r verzögern w ird.

Für die S teuerfreistellung des Existenzm in im um s hatte die Koalition ursprünglich einen 
Betrag von 12095 DM angesetzt, der aber w ahrschein lich schon in den Folgejahren nicht 
m ehr den Anforderungen des Verfassungsgerichts genügt hätte. Der nun gefundene Kom 
prom iß sieht eine stufenweise Anhebung des G rundfre ibetrages von 12 095 DM im Jahre 
1996 auf 12365 DM im nachfolgenden Jahr und 13067 DM im Jahre 1999 vor. Zur Begren
zung der dam it verbundenen S teuerausfälle w ird zum einen die Freistellung des Existenz
m in im um s auf den unteren E inkom m ensbereich beschränkt und zum  anderen der Ein
gangssteuersatz von je tz t 19%  auf künftig 25,9%  erhöht. Bei einem Jahreseinkom m en von 
55700 DM m ündet der neue Tarif w ieder in den geltenden Tarif ein; die G renzbelastung be
trägt dann 33,5% .

Der b isher linear-progressive Verlauf der G renzsteuersätze, der einst als Errungenschaft 
der S teuerreform  1990 gefeiert wurde, bekom m t dam it einen deutlichen Knick. Im unteren 
E inkom m ensbereich erg ib t sich gegenüber dem  geltenden S teuertarif zwar eine absolute, 
te ilweise sogar recht beach tliche Steuerentlastung: g le ichzeitig  w ird aber in d iesem  Bereich 
der Zugriff des F iskus auf die zusätzlich verd iente M ark deutlich verschärft. Bei ohnehin 
schon hohen Steuern und Sozia labgaben träg t eine so lche Verschärfung der G renzsteuer
be lastung sicher n icht dazu bei, die Le istungsbere itschaft der A rbe itnehm er zu steigern. Sie 
dürfte  im G egenteil die S teuerm ora l we iter verringern  und die Tendenz zur Schwarzarbeit 
vergrößern.
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Beim Fam ilienle istungsausgle ich w ird  de fac to  das bisherige duale System  von K inder
geld und K inderfre ibetrag zugunsten eines deutlich höheren Kindergeldes abgeschafft; für 
das erste und zweite Kind sind nun für das kom m ende Jahr 200 DM, danach 220 DM vo r
gesehen. Dabei entfallen die bisherigen e inkom m ensabhängigen K indergeldzuschläge 
bzw. -abschläge. S tatt des K indergeldes kann zwar weiterhin ein -  ebenfalls deutlich e r
h ö h te r-  K inderfre ibetrag (6264 DM fü r 1996 bzw. 6912  DM für 1997) gew ählt werden, d ie 
se A lternative w ird nach Berechnung des Bundesfinanzm in isterium s allerd ings nur für rund 
5% aller Eltern m it hohem  Einkom m en größere Vorte ile bringen. Die ursprünglich geplante 
„F inanzam tslösung“ beim  Kindergeld sche iterte  am W iderstand der Länder. Zw ar w ird das 
Kindergeld künftig von der S teuerschuld abgezogen und der Fam ilien le istungsausgle ich ab 
1996 insofern -  unter Federführung des Bundesam tes für Finanzen -  in das System  der 
Lohn- und E inkom m ensteuer einbezogen. Berechnung und A bw ick lung erfolgen jedoch 
entweder w ie b isher durch die K indergeldstellen der A rbe itsäm ter oder die Unternehm en, 
sofern sie mehr als 50 M itarbeite r haben. Die Verlagerung der K indergeldzahlungen auf die 
Unternehmen w ird do rt s icherlich zu zusätzlichen Verw altungskosten führen.

Insgesamt führen die Verbesserungen der Leistungen für Familien zu Entlastungen von 
7,2 Mrd. DM. Da die daraus resultierenden M ehrbelastungen im Koa litionsentw urf zum 
Jahressteuergesetz noch n icht enthalten waren und das Entiastungsvolum en auf rund 
19 Mrd. DM begrenzt b leiben sollte, bestand die N otw end igke it zu Einsparungen an ande
rer Stelle. Der Kom prom iß im Verm ittlungsausschuß s ieht da für eine S tre ich liste  von S teu
ervergünstigungen bzw. steuerlichen Sonderregelungen m it einem Volumen von 4,3 Mrd. 
DM vor. Gegenüber den erheb lich um fangre icheren Vorschlägen der Bare is-Kom m ission 
beinhalten diese Maßnahmen allerd ings nur einen kleinen und zudem  eher zufä lligen und 
unsystem atischen E inschnitt in das S teuersystem ; sie stellen eher verkapp te  S teuerer
höhungen an anderer Stelle als E insparungen dar. Damit wurde erneut eine Chance zum 
lange versprochenen Einstieg in den S ubventionsabbau vertan. Bedenklich ist, daß die 
Steuerm ehrbelastungen überw iegend von S teuerpflichtigen getragen werden, d ie  von den 
Entlastungen beim  E inkom m ensteuertarif und Fam ilien le istungsausgle ich we itaus weniger 
oder gar nicht begünstig t werden. Die von CDU/CSU und SPD ursprünglich geplanten w e i
tergehenden Kürzungen von 6 M rd.DM  hätten diese S chieflage noch vergrößert.

Die jetzige Fassung des Jahressteuergesetzes s ieht ferner vor, daß die Investitionsförde
rung in den neuen Ländern -  vor allem die  Investitionszulagen, S onderabschreibungen und 
die Aussetzung der be trieb lichen V e rm ö g e n s te u e r-1996 nicht abrup t ausläuft, sondern bis 
1998 verlängert w ird, wenn auch in te ilweise abgespeckte r Form. Zu einer S traffung und 
besseren Transparenz des Förderinstrum entarium s träg t der Entwurf a llerd ings nicht bei, es 
dom iniert weiterh in das G ießkannenprinzip.

Bei einer G esam tbewertung des S teuerpaketes ist zu berücksichtigen, daß wegen der 
Vorgaben des B undesverfassungsgerichts der Schw erpunkt auf der steuerlichen Entla
stung niedrigerer E inkom m en und der Familien liegt. Insofern w ird das Jahressteuergesetz 
den privaten Konsum  stärken und so die K on junktur im nächsten Jahr stützen, wenn auch 
einzelne Kom ponenten w ie e tw a die  zur G egenfinanzierung vorgesehene Verschlechterung 
der Abschreibungsbedingungen im M ie tw ohnungsbau unter konjunkturellen Aspekten 
eher kontraproduktiv sind. Unter W achstum s- und beschä ftigungspo litischen G esich ts
punkten läßt das Jahressteuergesetz jedoch viele W ünsche offen. Der Beitrag zur dringend 
gebotenen Reduzierung der hohen Steuer- und A bgabenbelastung b le ib t relativ besche i
den. So dürfte die A bgabenquote, bezogen auf das nom inale B ru tto in landsprodukt, 1996 
trotz der vorgesehenen Entlastungen ledig lich um einen halben P rozentpunkt auf etwa 
437.’ % zurückgehen; bei der S teuerreform  1990 betrug der R ü c k g a n g -b e i deutlich n iedri
gerem Niveau -  im m erhin 0,8 Prozentpunkte. Die Maßnahmen des Jahressteuergesetzes 
können also nur ein erster S chritt sein, dem  rasch weitere, W achstum s- und B eschäfti
gungserfordernissen stärker Rechnung tragende S chritte  fo lgen m üssen; so etw a ein A b 
bau des Solidaritä tszusch lages und die  Reform der U nternehm ensbesteuerung. Die u r
sprünglich im Rahmen früherer Entwürfe zum  Jahressteuergesetz vorgesehenen 
Steuervereinfachungen sind w e itgehend auf der S trecke geblieben; auch hier bring t der nun 
gebilligte Kom prom iß kaum Fortschritte. A lles in allem sind som it die steuerpo litischen 
Hausaufgaben längst noch n ich t erledigt.
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